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    Amtsblatt  Nr. 5
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

41. Jahrgang | 06.  03.  2018

B lumen  können nicht blühen ohne die Wärme der Sonne.

Menschen können nicht Mensch werden ohne die Wärme der Freundschaft.

Phil Bosmans
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

markt bürgstadt
bericht über die gemeinderatssitzung bürgstadt vom 27.02.2018

Zunächst wurde in der Gemeinderatssitzung der Antrag des Gemeinderatsmitgliedes 
Bernhard Lausberger auf Niederlegung des gemeinderatsmandates behandelt. 
Herr Lausberger teilte mit, dass er aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. 
Nach Art. 19 der Gemeindeordnung kann ein Ehrenamt jederzeit niedergelegt wer-
den, so dass vom Gemeinderat Zustimmung erteilt wurde.
Erster Nachrücker seitens der CSU-Fraktion wäre Herr Stefan Neuberger gewesen. 
Nachdem er jedoch zwischenzeitlich erklärt hat, das Mandat nicht anzunehmen, ist 
nächster Nachrücker Andreas Mai. Die entsprechende Vereidigung fand ebenfalls im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung statt.
Bgm. Grün bedankte sich bei GR Lausberger für seinen Einsatz im Gemeinderat 
Bürgstadt seit 2008. Er bedauerte sein Ausscheiden aus nachvollziehbaren beruf- 
lichen Gründen und führte aus, dass Bernhard Lausberger für den Gemeinderat ein 
sehr wertvolles Mitglied war, vor allem auch während seiner Zeit als Zweiter Bür-
germeister von 2008  – 2014. Er lobte insbesondere seinen Sachverstand, den er mit 
seiner Erfahrung immer bei gemeindlichen Entscheidungen eingebracht hat. Herr 
Lausberger war zuletzt als ordentliches Mitglied im Hauptverwaltungsauschuss so- 
wie als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses tätig. Zudem gehörte er 
dem Büchereikuratorium an.
Das neue Mitglied Andreas Mai übernimmt künftig die gleichen Aufgaben.

Im weiteren Sitzungsverlauf wurde ein antrag der CsU-Fraktion auf Erhaltung des 
Eiskellers mit Turm an der Mittelmühle im ehemaligen Anwesen Zoo-Dietz behan- 
delt. Bereits mit Beschluss des Gemeinderates vom 10.11.2015 wurde entschieden, 
den Abriss des Anwesens Zoo-Dietz (inkl. Eiskeller mit Turm) und die Einschotterung 
der Fläche vorzunehmen. Ein entsprechender Kostenansatz wurde bereits im Haus- 
halt 2016 eingeplant. Hierfür wurden auch bereits Angebote eingeholt.
Inwieweit ein eigenständiger Abriss ohne den Gebäudeteil des ehemaligen Eiskellers 
technisch möglich ist, wurde statisch bisher nicht untersucht.
Eine Umsetzung der Abrissentscheidung scheiterte bisher insbesondere daran, dass 
das Nachbaranwesen direkt mit dem gemeindlichen Objekt zusammengebaut ist und 
der Nachbar an seinem Anwesen zuvor noch Sicherungsmaßnahmen durchzuführen 
hat, was bisher aus verschiedenen Gründen noch nicht erfolgt ist.
Es wurde festgestellt, dass der eigentliche Eiskeller (ohne Turm) Ausmaße von 
ca. 4,50 m in der Tiefe auf ca. 7,20 m in der Breite hat. Die Stehhöhe beträgt am 

*  *  *

Scheitel ca. 2,65 m. 
Seitens der CSU-Fraktion wurde ergänzt, dass man sich Gedanken machte, wie und 
ob Möglichkeiten bestehen, mit dem gesamten Mittelmühlgelände in die Städtebau-
förderung zu kommen. Die Idee ist, das Gebäudeteil  „Eiskeller und Turm“ stehen zu 
lassen, um nach Möglichkeiten zu suchen, dieses der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Hierbei könnte eine Idee die Einrichtung einer Spielscheune sein, ohne dass 
dies schon detaillierter untersucht wurde.
Vom Gremium wurde entgegen des ursprünglichen Beschlusses vom 10.11.2015 ent- 
schieden, bis zur abschließenden Entscheidung zur Entwicklung des Mittelmühl- 
geländes den Abriss des gesamten Zoo-Dietz-Gebäudes inkl. des Eiskellers mit Turm 
zurückzustellen. 
Unabhängig davon sind vom Nachbarn die entsprechenden Voraussetzungen für die 
Möglichkeit des Abrisses zu schaffen. 

Ein Bürger stellte den Antrag auf Errichtung einer straßenbeleuchtung zwischen 
Gartenstraße, Freigelände Gärtnerei und der Josef-Ullrich-Straße, da dieser Weg inten-
siv von Radfahrern und Fußgängern genutzt wird und eine wichtige Verbindung zwi-
schen Altort (und den angrenzenden Baugebieten) und Miltenberg darstellt. Aufgrund 
dessen, dass Schüler und Berufstätige auch in der dunklen Jahreszeit (Herbst, Winter 
und Frühjahr) diesen Verbindungsweg benutzen, ist das Begehen und Befahren ohne 
Beleuchtung nicht ungefährlich. 
Nach Abwägung verschiedener Argumente und Kriterien wurde entschieden, dem 
Antrag auf Errichtung einer Straßenbeleuchtung zwischen Gartenstraße, entlang 
dem Freigelände der Gärtnerei zur Josef-Ullrich-Straße zuzustimmen, indem hier 
sechs LED-Leuchten (ohne intelligente Lichtsteuerung) zu einem Bruttoangebotspreis 
von ca. 13.400,- EUR zuzüglich ca. 6.000,- EUR für Erdarbeiten an die EMB beauftragt 
werden.
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gemeinde Neunkirchen – Öffnungszeiten des grüngutsammelplatzes

                              sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Dienstag: 17.00 – 19.00 Uhr

 Freitag: 17.00 – 19.00 Uhr 

 Samstag: 12.00 – 17.00 Uhr Samstag: 13.00 – 15.00 Uhr

markt bürgstadt – Öffnungszeiten des grüngutsammelplatzes/schredderplatzes

                              sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Montag: geschlossen
 Dienstag: 16:00 – 19:00 Uhr
 Mittwoch: geschlossen
 Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag:  10:00 – 12:00 Uhr
  17:00 – 19:00 Uhr
 Freitag: 16:00 – 20:00 Uhr Freitag: 14:30 – 16:30 Uhr
 Samstag: 14:00 – 18:00 Uhr Samstag: 13:30 – 16:30 Uhr

standesamtliche mitteilungen

Wir gratulieren recht herzlich!

bürgstadt
15.03. Herrn Willibald Schmalbach, Freudenberger Str. 33,
 Bürgstadt  zum 70. Geburtstag

15.03. Herrn Erich Bärenz, Krummgasse 17, Bürgstadt zum 75. Geburtstag

21.03. Herrn Helmut Ferstl, Egerlandstraße 11, Bürgstadt  zum 70. Geburtstag

23.03. Frau Gisela Zöller, Sandweg 29, Bürgstadt zum 70. Geburtstag

geburten
07.02. Miriam Yasmine Klai, Tochter von Mohamed Klai
 und Susanne Klai geb. Meidel, Raiffeisenring 7, Bürgstadt 

12.02. Martha Endres, Tochter von Thomas Endres
 und Caroline Endres geb. Schmitt, Streckfuß 8, Bürgstadt

sterbefälle
18.01. Maria Hettwer, Bürgstadt, Freudenberger Straße 42, 84 Jahre 

28.01. Eleonore Dick, Bürgstadt, Beethovenring 39, 89 Jahre

01.02. Harald Gerling, Bürgstadt, Jahnstraße 11, 51 Jahre

04.02. Kurt Ruppert, Bürgstadt, Trieb 4, 66 Jahre

11.02. Charlotte Hönl, Bürgstadt, Richard-Wagner-Straße 10, 95 Jahre

11.02. Annette Morcinczyk, Bürgstadt, Stormstraße 1, 82 Jahre

14.02. Alois Helmstetter, Bürgstadt, Trieb 10, 92 Jahre

14.02. Magdalena Rüd, Bürgstadt, Johann-Sebastian-Bach-Straße 3, 62 Jahre

23.02.     Robert Josef Reichert, Freudenberger Straße 1, Bürgstadt, 82 Jahre

*  *  *

Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit,
und alle Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit.

Es ist nur einer ewig und an allen Enden und wir in seinen Händen.

Matthias Claudius



6 7

Helfen verbindet –
Wir verschenken eine Stunde Zeit!

       
markt bürgstadt  und  „Helfen verbindet – Wir verschenken eine stunde Zeit“

Herzliche Einladung zum

Vortrag über Yoga
im alltag für Jedermann

(ohne Vorkenntnisse – kleine Übungen für Ungeübte,
bes. Senioren, ohne Sportausrüstung!)

überraschende Effekte für körper und geist bis ins hohe alter
Waldemar groß, arzt für Psychologie und Psychotherapie

am donnerstag, 8. märz 2018 um 19.00 Uhr
im bürgerzentrum mittelmühle, bürgstadt

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. 
die Veranstaltung ist kostenlos. 

Nähere Informationen erhalten Sie im Bürgerbüro des
Marktes Bürgstadt, Frau Gümperlein, Tel. 09371/9738 -19.

Wegen großer Nachfrage wurde
der Veranstaltungsort gewechselt. 

 Dieser Vortrag wird von der
 Sparkasse Miltenberg-Obernburg gefördert!

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln
des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Helfen
verbindet

B Ü R G S T A D T   
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

c  Kesselaustausch von Bestandsanlagen;
 Online-Angebotserstellung zum Festpreis mit dem
 Heizungsrechner auf www.schlegel-hts.de

c   Durchführung des hydraulischen Abgleichs

c   Heizwasseraufbereitung für Bestands- und Neuanlagen

c   Einbau von Neuanlagen (Heizung / Sanitär)

c   Heizungswartungen
 (Wir bieten verschiedene Service-Pakete an.)

c   Kundendienst bei Störungen

c   Servicepartner der Kesselfirmen Viessmann und Guntamatic

c   Fernüberwachung der Heizungsanlage

c   Beratung und Abwicklung über mögliche Förderprogramme

c   Badsanierung

c   Verleih von Bautrockner, mobiles Heizgerät
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drei weitere neue Einsatzkräfte bei der FF bürgstadt

Am 20.02.2018 legten Philipp Meder, Simon Schlegel und Tim Seubert die 
Zwischenprüfung der MTA (Modulare Truppausbildung) erfolgreich ab. Sie 
stehen somit ab sofort für den Einsatzdienst zur Verfügung.

 

Die Ausbildung, einschließlich Erste-Hilfe-Kurs, umfasst 120 Unterrichtsein-
heiten. In der Theorieprüfung, bestehend aus 50 Fragen und den vier prak-
tischen Einzelaufgaben, stellten die Prüflinge am Dienstagabend ihr Kön-
nen unter Beweis.

Herzlich willkommen im aktiven Einsatzdienst bei uns und
herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!

Unterstützen auch Sie die Arbeit Ihrer Feuerwehr und tragen Sie dazu bei, 
dass die Gemeinde diese Pflichtaufgabe sicherstellen kann. Wir haben 
Lösungen für fast alles und jeden – sprechen Sie uns an. Wir freuen uns!

                     Der FC Bürgstadt 1946 e.V. lädt seine Mitglieder ein 
                     zur Jahres-Hauptversammlung 2018 
                             Termin: Freitag 23.03.2018 um 20 Uhr 
                         in der Churfrankenvinothek Bürgstadt 

                                                  Tagesordnung: 
1.Begrüßung        7.Bericht des Jugendleiters 
2.Totengedenken        8.Bericht des AH-Betreuers 
3.Bericht des 1.Vorstandes   9.Bericht des Wirtschaftsausschusses 
4.Bericht des Schriftführers   10.Bericht der Kassenrevision 
5.Bericht des Kassiers    11.Entlastung der Vorstandschaft 
6. Bericht des Spielausschusses   12.Wünsche und Anträge 

      Wünsche und Anträge sind in schriftlicher Form, spätestens bis zum 
          16.03.2018 beim 1.Vorstand Stefan Neuberger, Ganghoferstr.6, 
  63927 Bürgstadt oder via E-Mail stefan_neuberger@gmx.de einzureichen.  

     Die Vorstandschaft des FC Bürgstadt freut sich auf eine rege Teilnahme. 

 der FC bürgstadt 1946 e.V. lädt seine mitglieder ein zur
 JaHrEs-HaUPtVErsammlUNg 2018
 am Freitag, 23.03.2018 um 20 Uhr, in der Churfrankenvinothek Bürgstadt

              tagesordnung:

Wünsche und Anträge sind in schriftlicher Form, spätestens bis zum 16. März 2018 
beim 1. Vorstand Stefan Neuberger, Ganghoferstr. 6, 63927 Bürgstadt oder via E-Mail 
stefan_neuberger@gmx.de einzureichen. 
Die Vorstandschaft des FC Bürgstadt freut sich auf eine rege Teilnahme.

                   
1. Begrüßung 7. Bericht des Jugendleiters
2. Totengedenken 8. Bericht des AH-Betreuers
3. Bericht des 1.Vorstandes 9. Bericht des Wirtschaftsausschusses
4. Bericht des Schriftführers 10. Bericht der Kassenrevision
5. Bericht des Kassiers 11. Entlastung der Vorstandschaft
6.  Bericht des Spielausschusses 12. Wünsche und Anträge

Seniorennachmittag
in Umpfenbach
Zu einem frohen und unterhaltsamen Nachmittag am
Sonntag, den 11. März 2018 im Schützenhaus
Umpfenbach werden alle Einwohner von Umpfen-
bach, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, mit
ihren Ehegatten recht herzlich eingeladen.

Mitglieder des Gesangvereins Liederquell Umpfenbach wollen Ihnen bei 
Kaffee und Kuchen ein paar frohe Stunden bereiten. Der Seniorennach-
mittag beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst im Schützenhaus.



10 11

Freiwillige Feuerwehr
gemeinde Neunkirchen

generalversammlung
am sonntag, den 18. märz 2018 um 18.00 Uhr

im gasthaus  „Zum adler“, Neunkirchen
                                                 

tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers

Anzugsordnung: Dienstanzug 

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jürgen Schell, Kommandant                                                          

die nächsten gemeinderatssitzungen und außendienststunden

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

bürgstadt:  dienstag, 20. märz 2018, um 19.30 Uhr im Rathaus
     dienstag, 10. april 2018, um 19.30 Uhr im Rathaus

Neunkirchen:  donnerstag, 12. april 2018, um 19.30 Uhr
     im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal

     – am Nachmittag außendienststunden
      Neunkirchen:  13.30 – 14.30 Uhr
      Umpfenbach:  14.45 – 15.45 Uhr
      Richelbach:  16.00 – 17.00 Uhr

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat-
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de und für 
Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht. 
Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen 
nachgelesen werden.

 6. Bericht des Jugendwartes
 7. Entlastung der Vorstandschaft
 8. Ehrungen und Beförderungen 
 9. Grußworte
 10. Verschiedenes
11. Wünsche und Anträge 

Jagdgenossenschaft Neunkirchen
EINladUNg

Die Jagdgenossenschaft Neunkirchen hält am

Freitag, den 23. märz 2018 um 20.00 Uhr
im gasthof  »Zum adler«

eine nichtöffentliche Versammlung ab.

Tagesordnung: 1.  Begrüßung
 2.  Bericht des Vorstandes
 3. Bericht des Schriftführers
 4.  Bericht des Kassiers
 5. Prüfungsbericht der Kassenprüfer
 6.  Entlastung der Vorstandschaft
 7.  Vorzeitige Neuverpachtung
 8. Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdrevieres bejagbare Grundstücke hat.
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in sei-
nem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen 
bevollmächtigten, volljährigen und derselben Jagdgenossenschaft ange-
hörenden Jagdgenossen vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich.

Neunkirchen, den 30.01.2018                        gez. Ludwig Berberich
Jagdgenossenschaft Neunkirchen               Jagdvorsteher
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

standesamtliche mitteilungen

Wir gratulieren recht herzlich!
08.03.     Herrn Alois Berres, Bürgstadter Straße 90  zum 90. Geburtstag

18.03.     Frau Karola Erbacher, Am Kohlberg 15,
 Pfohlbach      zum 80. Geburtstag

geburten
31.01. Karolina Bus, Tochter von Tatjana Bauer und Witali Bus,
 Steinstraße  1, GT Heppdiel

23.02.     Emil Kerber, Sohn von Tobias und Anna Lena Kerber,
 geb. Reinhart, Hauptstraße 34

*  *  *

aUFrUF – markttag 2018 – 40 Jahre Erftalhochwasser 

In diesem Jahr dreht sich am Markttag alles um das Thema

„40 Jahre Erftalhochwasser“

Hierzu benötigen wir Ihre Hilfe!
Haben Sie noch Bilder, Videos oder Dias vorliegen?
Erzählen oder mailen Sie uns Ihre Erinnerungen an das Hochwasser! 
Oder haben Sie andere Informationen oder interessantes Material?
Dann melden Sie sich!

Helfen Sie uns, den Markt und Eichenbühl auch in diesem Jahr wieder 
attraktiv zu machen.

Infos bitte an Gemeinde Eichenbühl, Frau Uehlein, Tel.: 09371/9720-23, 
E-Mail: carina.uehlein@eichenbuehl.de

Hallo Freunde
des sportvereins riedern!

Im Jahre 1968 gründeten 29 sportbegeisterte Männer den SV Riedern.
Nun ist unser Verein 50 Jahre alt.
Dies feiern wir mit mehreren Veranstaltungen in diesem Jahr.

Der Verein stemmte in den 50 Jahren so manche Aktivität: Fußballspiele 
und Sportturniere, Wanderungen und Radtouren, Jugendzeltlager und 
Schikurse, Theaterbesuche und Kulturfahrten, Bergfreizeiten und Aus-
landsreisen, Faschingsveranstaltungen und Vereinsabende. 

In den Jahren wurden Jugendzelte, Festzeltgarnituren, Festzelt, Party-
zelt, Heizstrahler und Grillgeräte angeschafft. Ein Bus und Fahrradan-
hänger ermöglichen und vereinfachen viele Aktivitäten.
Mitglieder und befreundete Gruppen konnten dies alles ausleihen.

Am 25. März 2018 haben wir Generalversammlung mit Wahlen.
Und genau hier liegt nun das Problem des SV Riedern.
Langjährige Vorstandsmitglieder möchten sich gerne in die zweite Rei-
he stellen. Um den Verein fortführen zu können, suchen wir dringend 
noch einige Mitstreiter für die Vorstandschaft.

Dazu möchten wir alle Interessierten  des SV Riedern zu einem

Infoabend bei bier und Vesper
ins Gemeinschaftshaus in Riedern einladen.  

termin:  donnerstag, 8. märz 2018  um 19.00 Uhr

Für die Vorstandschaft
Joachim Hennich
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Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen

gEmEINdE EICHENbüHl
bekanntmachung des satzungsbeschlusses für die Änderung 
des bebauungsplanes  „schaftrieb, Eichenbühl“

Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 21.02.2018 die Änderung des 
Bebauungsplanes  „Schaftrieb, Eichenbühl“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Die Änderung des Bebauungsplanes „Schaftrieb, Eichenbühl“ betrifft die Festset-
zungen zu den Dachgauben und Aufbauten und zur Anzahl der Vollgeschosse.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes „Schaftrieb, 
Eichenbühl“ in Kraft. Jedermann kann die Änderung des Bebauungsplanes mit der 
Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Behördenbeteiligung 
in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, nachkommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Gemeinde Eichenbühl, Hauptstr. 97, im 
Bauamt, I. Stock, bei Herrn Eckstein, während der allgemeinen Dienststunden einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Eichenbühl geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründet soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so- 
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Eichenbühl, den 23.02.2018      gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL       1. Bürgermeister
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gEmEINdE EICHENbüHl
bekanntmachung des satzungsbeschlusses für die Änderung 
des bebauungsplanes  „Wengertsberg I, Eichenbühl“

Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 21.02.2018 die Änderung 
des Bebauungsplanes „Wengertsberg I, Eichenbühl“ als Satzung beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Die Änderung des Bebauungsplanes „Wengertsberg I, Eichenbühl“ betrifft die Fest-
setzungen zur Dachneigung, zu den Dachgauben und Aufbauten, Anzahl der Vollge-
schosse, Geschossflächenzahl, Wandhöhe der Garagen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes „Wengerts- 
berg I, Eichenbühl“ in Kraft. Jedermann kann die Änderung des Bebauungsplanes mit 
der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Behördenbeteiligung 
in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, nachkommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Gemeinde Eichenbühl, Hauptstr. 97, im 
Bauamt, I. Stock, bei Herrn Eckstein, während der allgemeinen Dienststunden einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Eichenbühl geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründet soll, ist 
darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Eichenbühl, den 23.02.2018      gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL       1. Bürgermeister
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Unterhaltung der gewässer 2. Ordnung im bereich der Fluss-
meisterstelle stockstadt – landkreis ab und mIl

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg möchte auch 2018 Unterhaltungsmaß-
nahmen an den o. g. Gewässern durchführen. Die Maßnahmen erstrecken sich 
über das ganze Jahr 2018, wobei Schonzeiten und ökologische Belange berück-
sichtigt werden.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a. Räumungen zur Wiederherstel-
lung des normalen Abflussquerschnittes, Arbeiten zur Verbesserung der Durch-
gängigkeit, Pflege des bestehenden Bewuchses, Neuanpflanzungen und die 
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht durch Auf-Stock-Setzen oder Fäl-
lung einzelner alter Bäume.

Nach Art. 25 BayWG haben die Eigentümer des Gewässers und die Anlieger die 
Arbeiten zu dulden. Anlieger und Hinterlieger haben auch zu dulden, dass ggf. 
auf ihren Grundstücken der Aushub vorübergehend gelagert und eingeebnet wird.

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg bittet alle Anlieger an den Gewässern 
II. Ordnung, die Flussmeisterstelle Stockstadt bei den Unterhaltungsarbeiten zu 
unterstützen. Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 06027/4186-0 
gerne zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis:

Bei den jährlich durchzuführenden Gewässerbegehungen seitens des Wasser-
wirtschaftsamtes muss leider immer wieder festgestellt werden, dass an den Ufer-
böschungen zunehmend Kleingartenabfälle, wie Schnittholz von Obstbäumen, 
Reste von Zier- und Gemüsepflanzen sowie im größeren Umfang Ablagerungen 
von Mähgut aus der Pflege von Rasenflächen widerrechtlich abgelagert werden. 
Eine Pflege der Uferstreifen wird dadurch sehr erschwert beziehungsweise un-
möglich gemacht. Außerdem werden bei größeren Hochwasserabflüssen diese 
Ablagerungen abgeschwemmt und die sich darunter befindliche ungeschützte 
Uferböschung abgetragen. Manchmal werden in diese Uferanbrüche dann er- 
neut Abfälle eingebracht, die den Zustand beim nächsten Hochwasser noch 
verschärfen.

die gewässer- und Ufergrundstücke sind keine ablagerungsflächen für jeg-
lichen Haus- und gartenabfall !

Weiterhin stellen wir fest, dass des Öfteren eigenmächtig Bäume am Gewässer 
entfernt werden. Wir bitten deshalb die Eigentümer von Ufergrundstücken, sich 
doch mit der Flussmeisterstelle Stockstadt in Verbindung zu setzen, wenn sie 
Bäume entlang der Gewässer auf Stock setzen sollen.

gez. Eder

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt
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MERKBLATT

zur „Handwerkerregelung“

Kommunale Abfallwirtschaft
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Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Nachweisverordnung und der Anzeige- und Erlaubnis-
verordnung; Entsorgung gefährlicher Abfälle durch Handwerksbetriebe in kleinen Mengen

Was ist unter der „Handwerkerregelung“ zu verstehen?

Um den Aufwand bei der Nachweisführung für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in Grenzen zu 
halten, wird in Bayern bei der Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher Abfälle folgende Regelung 
(Handwerkerregelung) seitens des LfU‘s akzeptiert:

Handwerksbetriebe, z.B. Dachdecker, Fensterbauer, Zimmererbetriebe, Schreinereien, sonstige bauausfüh-
rende Firmen und Dienstleister, dürfen diejenigen nachweispfl ichtigen Abfälle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
an eigenen wechselnden Baustellen anfallen, zunächst zu ihrem Betriebssitz mitnehmen und dort vorüberge-
hend lagern und müssen bis zum Betriebshof weder Nachweise (EN/SN) noch Begleitscheine hierfür erstellen. 
Dies gilt aber – bezogen auf die einzelne Baustelle - lediglich für Kleinmengen (d.h. Mengen unterhalb der 
Nachweisgrenze von 2 t/a des § 2 Abs. 2 Satz 1 NachwV) an Abfällen. 
Weiterhin gilt hier die Einschränkung, dass für die Summe aller Abfälle von Baustellen des Handwerksbe-
triebs eine Gesamtmenge von max. 20 t pro Kalenderjahr und Abfallart nicht überschritten werden darf. Bei 
Einhaltung dieser beiden Vorgaben (einzelne Baumaßnahme < 2 t Abfall und Summe der Abfälle aller Klein-
baustellen < 20 t, jeweils bezogen auf eine Abfallart) beginnt die abfallrechtliche Nachweisführung erst ab dem 
Betriebshof des Handwerksbetriebs, entweder mittels eines Sammelnachweises eines beauftragten Einsamm-
lers oder mittels eines Einzelentsorgungsnachweises (EN). Dabei ist im EN als Abfallanfallstelle (Ziffer 1.8 der 
verantwortlichen Erklärung) nicht der eigentliche Entstehungsort der Abfälle (jeweilige Baustelle), sondern der 
Betriebssitz des Handwerksbetriebes genannt. 
Wird die Abfallmenge von 2 t je Anfallstelle bzw. Baumaßnahme überschritten, so ist die Führung eines Ent-
sorgungsnachweises (konkret für den Abfall der jeweiligen Baustelle; Abfallerzeuger im Nachweis ist dann der 
Auftraggeber der Baumaßnahme, wobei dieser einen Bevollmächtigten mit der Nachweisführung beauftragen 
kann, oder der Handwerksbetrieb, durch dessen Tun der Abfall anfällt, vgl. Rz. 70 - 72 der LAGA M 27) oder 
die Führung eines Sammelnachweises (Einsammler kann der Handwerksbetrieb oder auch ein Dritter sein; 
Die Mengengrenze von 20t/ Anfallstelle gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV ist aber zu beachten) erforder-
lich. Die Nachweisführung beginnt in diesen Fällen damit bereits ab der jeweiligen Baustelle, nicht erst ab dem 
Betriebshof des Handwerksbetriebes.

Hinweis

Das LfU empfiehlt den betroffenen Handwerksbetrieben, sich im Vorfeld derartiger Bau- und Abbruchmaßnah-
men, bei denen voraussichtlich gefährliche Abfälle in einem Umfang von < 20 t je Abfallart anfallen und somit 
eine Entsorgung mittels Sammelentsorgungsnachweis möglich wäre, mit einem gewerblichen Entsorgungsbe-
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Um den Aufwand bei der Nachweisführung für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in Grenzen zu 
halten, wird in Bayern bei der Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher Abfälle folgende Regelung 
(Handwerkerregelung) seitens des LfU‘s akzeptiert:

Handwerksbetriebe, z.B. Dachdecker, Fensterbauer, Zimmererbetriebe, Schreinereien, sonstige bauausfüh-
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Nachweisgrenze von 2 t/a des § 2 Abs. 2 Satz 1 NachwV) an Abfällen. 
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Betriebssitz des Handwerksbetriebes genannt. 
Wird die Abfallmenge von 2 t je Anfallstelle bzw. Baumaßnahme überschritten, so ist die Führung eines Ent-
sorgungsnachweises (konkret für den Abfall der jeweiligen Baustelle; Abfallerzeuger im Nachweis ist dann der 
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kann, oder der Handwerksbetrieb, durch dessen Tun der Abfall anfällt, vgl. Rz. 70 - 72 der LAGA M 27) oder 
die Führung eines Sammelnachweises (Einsammler kann der Handwerksbetrieb oder auch ein Dritter sein; 
Die Mengengrenze von 20t/ Anfallstelle gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV ist aber zu beachten) erforder-
lich. Die Nachweisführung beginnt in diesen Fällen damit bereits ab der jeweiligen Baustelle, nicht erst ab dem 
Betriebshof des Handwerksbetriebes.

Hinweis

Das LfU empfiehlt den betroffenen Handwerksbetrieben, sich im Vorfeld derartiger Bau- und Abbruchmaßnah-
men, bei denen voraussichtlich gefährliche Abfälle in einem Umfang von < 20 t je Abfallart anfallen und somit 
eine Entsorgung mittels Sammelentsorgungsnachweis möglich wäre, mit einem gewerblichen Entsorgungsbe-

Was ist unter der „Handwerkerregelung“ zu verstehen?
Um den Aufwand bei der Nachweisführung für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in 
Grenzen zu halten, wird in Bayern bei der Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher Abfälle 
folgende Regelung (Handwerkerregelung) seitens des LfU‘s akzeptiert:

Handwerksbetriebe, z. B. Dachdecker, Fensterbauer, Zimmererbetriebe, Schreinereien, sonstige bauaus-
führende Firmen und Dienstleister, dürfen diejenigen nachweispflichtigen Abfälle, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit an eigenen wechselnden Baustellen anfallen, zunächst zu ihrem Betriebssitz mitnehmen und 
dort vorübergehend lagern und müssen bis zum Betriebshof weder Nachweise (EN/SN) noch Begleit-
scheine hierfür erstellen. Dies gilt aber – bezogen auf die einzelne Baustelle – lediglich für Kleinmengen 
(d. h. Mengen unterhalb der Nachweisgrenze von 2 t/a des § 2 Abs. 2 Satz 1 NachwV) an Abfällen.
Weiterhin gilt hier die Einschränkung, dass für die Summe aller Abfälle von Baustellen des Handwerks-
betriebs eine Gesamtmenge von max. 20 t pro Kalenderjahr und Abfallart nicht überschritten werden 
darf. Bei Einhaltung dieser beiden Vorgaben (einzelne Baumaßnahme < 2 t Abfall und Summe der Abfäl-
le aller Kleinbaustellen < 20 t, jeweils bezogen auf eine Abfallart) beginnt die abfallrechtliche Nachweis-
führung erst ab dem Betriebshof des Handwerksbetriebs, entweder mittels eines Sammelnachweises 
eines beauftragten Einsammlers oder mittels eines Einzelentsorgungsnachweises (EN). Dabei ist im EN 
als Abfallanfallstelle (Ziffer 1.8 der verantwortlichen Erklärung) nicht der eigentliche Entstehungsort der 
Abfälle (jeweilige Baustelle), sondern der Betriebssitz des Handwerksbetriebes genannt.
Wird die Abfallmenge von 2 t je Anfallstelle bzw. Baumaßnahme überschritten, so ist die Führung eines 
Entsorgungsnachweises (konkret für den Abfall der jeweiligen Baustelle; Abfallerzeuger im Nachweis ist 
dann der Auftraggeber der Baumaßnahme, wobei dieser einen Bevollmächtigten mit der Nachweisfüh-
rung beauftragen kann, oder der Handwerksbetrieb, durch dessen Tun der Abfall anfällt, vgl. Rz. 70 - 72 
der LAGA M 27) oder die Führung eines Sammelnachweises (Einsammler kann der Handwerksbetrieb 
oder auch ein Dritter sein; die Mengengrenze von 20t/ Anfallstelle gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV 
ist aber zu beachten) erforderlich. Die Nachweisführung beginnt in diesen Fällen damit bereits ab der 
jeweiligen Baustelle, nicht erst ab dem Betriebshof des Handwerksbetriebes.

Hinweis
Das LfU empfiehlt den betroffenen Handwerksbetrieben, sich im Vorfeld derartiger Bau- und Abbruch-
maßnahmen, bei denen voraussichtlich gefährliche Abfälle in einem Umfang von < 20 t je Abfallart 

Informationen zur „Handwerkerregelung“
Vollzug des kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Nachweisverordnung und der anzeige- 
und Erlaubnisverordnung; Entsorgung gefährlicher abfälle durch Handwerksbetriebe 
in kleinen mengen

anfallen und somit eine Entsorgung mittels Sammelentsorgungsnachweis möglich wäre, mit einem 
gewerblichen Entsorgungsbetrieb (d. h. mit einem Inhaber eines entsprechenden Sammelentsor-
gungsnachweises für die Abfälle der AVV-Nrn. 170204*, 170303*, 170603* oder 170605*) darauf zu ver-
ständigen, dass dieser bereits an der Baustelle eine Mulde bereitstellt, in der die betreffenden Abfälle 
gesammelt werden. Somit würde die Nachweisführung bereits ab dem Entstehungsort der Abfälle gem. 
den Vorgaben der NachwV erfolgen und der Handwerksbetrieb würde nur noch geringfügige Mengen 
an Abfällen von Kleinstbaustellen, bei denen sich eine Zur-Verfügung-Stellung einer Abfallmulde an 
der Anfallstelle objektiv nicht lohnt, mit zu sich auf den Betriebshof nehmen. Die zu erstellenden Über-
nahmescheine bei der Nutzung eines Sammelentsorgungsnachweises bereits ab der Baustelle sollten 
bei den Angaben zum Abfallerzeuger wie folgt ausgefüllt werden: 

n  Bei Erzeugern von Kleinmengen (d. h. < 2 t je Anfallstelle) kann das Feld  „Erzeugernummer“ frei 
bleiben, im Feld  „Abfallerzeuger“ ist dann der Auftraggeber des Handwerksbetriebs und somit die 
eigentliche Anfallstelle aufzuführen.

n  Bei Erzeugern mit einem anfallenden Abfall von > 2 t und < 20 t je Anfallstelle sollte sich der mit 
seiner Adresse bei den Erzeugerdaten eintragen, sofern bereits eine Erzeugernummer für die 
Anfallstelle vorhanden ist. Erst wenn dies nicht der Fall ist, sollte sich der beauftragte Handwerks-
betrieb mit seiner Erzeugernummer (d. h. mit derjenigen des Betriebsstandortes) und seiner Fir-
menanschrift bei den Erzeugerdaten einschreiben, dann jedoch zwingend mit der Ergänzung der 
eigentlichen Anfallstelle und des Auftraggebers unter dem Feld „Frei für Vermerke“, da ansonsten 
bei einer Registerabfrage durch die zuständige Behörde u.U. recht bald die Mengenschwelle von 
20 t je Abfallart und Anfallstelle des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV überschritten wäre und der 
Handwerksbetrieb sich dann gegenüber seiner Überwachungsbehörde ob des Vorwurfs einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 69 Abs. 2 Nr. 12 KrWG rechtfertigen müsste.

Auf die Bestimmungen zur Erlaubnispflicht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefähr-
lichen Abfällen (§ 54 KrWG), die Pflicht zur Anzeige der Beförderung und Sammlung von Abfällen (§ 53 
KrWG) und gegebenenfalls darüber hinaus bestehende Genehmigungserfordernisse für die Annahme 
und Lagerung der Abfälle (baurechtliche, wasserrechtliche, immissionsschutzrechtliche und abfallrecht-
liche Vorgaben) wird ergänzend hingewiesen (Zuständigkeit in Bayern: Kreisverwaltungsbehörden).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand April 2017

anmeldung von abfällen
Grundsätzlich sind Abfälle vor der Anlieferung anzumelden, wenn eine zu erwartende Jahresmenge 
von 2 Tonnen überschritten wird. Eine Anmeldung ist erforderlich, um prüfen zu können, ob der Land-
kreis diese Abfälle überhaupt annehmen darf und wenn ja, welcher Entsorgungsweg zu wählen ist. 
Unabhängig von der Menge ist Altholz grundsätzlich vorab anzumelden. 

Ausgenommen von der Anmeldung sind u.a. hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll, Altschrott, 
Altpapier, Reifen, Grünabfälle, Elektroaltgeräte (ausgenommen: Elektrohändler).

Für die Abfallanmeldung hat die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises unter http://www. 
landkreis-miltenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/abfallwirtschaft/Formulare.aspx das Formblatt  
„Anmeldung von Abfällen zur Entsorgung“ bereitgestellt.

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die zuständige Sachbearbeiterin bei der 
kommunalen abfallwirtschaft des landkreises miltenberg, tel. 09371 501-387 
oder an die staatliche abfallbehörde beim landratsamt miltenberg, tel. 09371 
501-274 oder -275.
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der artikel auf seite 28 in amtsblatt Nr. 4 war leider veraltet und inhaltlich fehlerhaft. 
Wir bitten um beachtung der aktuellen rechtslage bei nachfolgender berichtigung.

„alles neu“ macht ...
Entsorgung von renovierungsabfällen aus Privathaushalten

Bei einer Renovierung fallen eine Reihe von Abfällen an, die umweltgerecht entsorgt 
werden müssen und das soll auch möglichst kostengünstig erfolgen.

Zu den Renovierungsabfällen gehören Abfälle, die vormals Bestandteile eines Gebäu-
des oder Grundstücks waren (z. B. Dämm- und Ausbaumaterial, Fliesen, Türen, Fenster, 
Sanitäreinrichtungen, Rohre, Zäune, Pergolen, Tore, Markisen, Roll- und Fensterläden, 
Sichtschutzwände, Decken- und Wandpaneele, Parkett, Laminat, Kunststoffbodenbe-
läge, Verkleidungen, Tapeten, verschmutzte Verpackungen aller Art bis zu Putzresten 
und Kehricht).

Fallen bei Ihnen größere Mengen unterschiedlicher Renovierungsabfälle an, sortieren 
Sie diese bereits vor der Anlieferung in Metall, Holz, Bauschutt, Kunststoffe und Rest-
müll. Das spart Kosten und die Abfälle können leichter einer Verwertung zugeführt 
werden.

Es liegt an Ihnen, die Mengen gebührenpflichtiger Abfälle durch Vorsortierung so ge-
ring wie möglich zu halten. Unsortierte Abfälle werden nur als brennbarer Bauabfall 
kostenpflichtig angenommen. Die Sortierung hat den Vorteil, dass für eine ganze Reihe 
von Abfällen (Bauschutt, Altholz, Kabelabfälle, Flachglas, Metall, Kartonagen etc.) eine 
Freimengenregelung existiert, teilweise sogar keine Gebühren anfallen.

Renovierungsabfälle können Sie an den Wertstoffhöfen Müllumladestation Erlen-
bach, Wertstoffhof Süd Bürgstadt oder Kreismülldeponie Guggenberg anliefern. Dafür 
benötigen Sie die Objektnummer Ihres aktuellen Gebührenbescheides. Die Gebühren 
finden Sie in der gültigen Abfallgebührensatzung und den Wertstoffhofrichtlinien.

Aufgrund vieler entsprechender Anfragen weisen wir nochmals darauf hin, dass 
Fenster und Türen zu den Baustellenabfällen zählen und nicht bei der kostenlosen 
Sperrmüllentsorgung mitgenommen werden. Bei der Entsorgung ist Folgendes zu 
beachten: Entfernt der private Anlieferer das Glas, dann können Privathaushalte für 
die Entsorgung der Rahmen die Freimengen für Altholz und Schrott in Anspruch 
nehmen. Auch das Glas (Flachglas, Drahtglas) wird von Privathaushalten bis 200 kg 
gebührenfrei angenommen. Das Entfernen der Glasscheibe ist auf eigene Gefahr vor 
Ort möglich. Kunststoffteile gelten immer als brennbarer Abfall und werden daher nur 
gebührenpflichtig angenommen.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Herrn Fischer (Tel. 09371/501-380; E-Mail: 
gustl.fischer@lra-mil.de). Auf Wunsch werden auch Beratungen vor Ort durchgeführt.

Weitergehende Informationen finden Sie unter:
http://www.landkreis-miltenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/abfallwirtschaft/
merkblaetter.aspx

Die Fahrschule
Manfred Helmstetter

bietet:

kostengünstige, freundliche, kompetente

Führerscheinausbildung 
in allen Klassen.
Laufend Aufbauseminare

ASF 400,-- E

Beratung und Anmeldung:
jeweils Dienstag und Donnerstag

ab 18 Uhr
in der Fahrschule Manfred Helmstetter

Martinsgasse 2, Bürgstadt.

Tel. 0 93 72 / 94 95 743 
Auto:  01 71 – 46  49 365

frischer fisch
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH

in BüRgSTADT
am ROSENgARTEN

von 14.45 - 15.45 Uhr

in EICHENBüHL
am Dorfplatz

von 16.00 - 16.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Interessengemeinschaft Erftalbad Bürgstadt e.V.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

Dienstag, 13.03.2018, 19:30 Uhr
Churfranken-Vinothek

Tagesordnung:
1. Begrüßung des Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht über die Öffentlichkeitsarbeit
5. Bericht der Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Vorschau auf Aktivitäten 2018
9. Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge sind bis 5. März in schriftlicher Form 
unter Angabe von Name, Adresse und Kontaktmöglichkeit 
des Absenders beim 1. Vorsitzenden Thomas Grün,
Streckfuß 5, 63927 Bürgstadt einzureichen!

Für die Vorstandschaft der IG Erftalbad Bürgstadt e.V:

gez. Thomas Grün
1. Vorsitzender

Interessengemeinschaft Erftalbad Bürgstadt e.V.

Einladung zur
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Wünsche und Anträge sind bis 5. März in schriftlicher Form 
unter Angabe von Name, Adresse und Kontaktmöglichkeit 
des Absenders beim 1. Vorsitzenden Thomas Grün,
Streckfuß 5, 63927 Bürgstadt einzureichen!

Für die Vorstandschaft der IG Erftalbad Bürgstadt e.V:

gez. Thomas Grün
1. Vorsitzender

Interessengemeinschaft Erftalbad Bürgstadt e.V.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

Dienstag, 13.03.2018, 19:30 Uhr
Churfranken-Vinothek

Tagesordnung:
1. Begrüßung des Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht über die Öffentlichkeitsarbeit
5. Bericht der Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Vorschau auf Aktivitäten 2018
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Wünsche und Anträge sind bis 5. März in schriftlicher Form 
unter Angabe von Name, Adresse und Kontaktmöglichkeit 
des Absenders beim 1. Vorsitzenden Thomas Grün,
Streckfuß 5, 63927 Bürgstadt einzureichen!

Für die Vorstandschaft der IG Erftalbad Bürgstadt e.V:

gez. Thomas Grün
1. Vorsitzender

dienstag, 13.03.2018, 19.30 Uhr
im gasthof  „Centgraf“

berichtigung!
Interessengemeinschaft Erftalbad bürgstadt e.V.
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2.  Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt
 - als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der zum Flurberei-

nigungsgebiet gehörenden Grundstücke. Sie bilden die Teilnehmergemein-
schaft.

 - als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsge-
biet gehörenden Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen 
an der Grenze des Gebiets mitzuwirken haben.

 Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teilnehmergemeinschaft 
führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Walldürn-Reinhardsachsen/Kaltenbrunn (Ortslagen)“.

 Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Walldürn-Rein-
hardsachsen.

3.  Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt einen Monat – vom er-
sten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet – im Rathaus Walldürn 
sowie Mehrfertigungen bzw. Abschriften in den Rathäusern Buchen, Höpfingen, 
Hardheim, Amorbach, Miltenberg und Eichenbühl sowie zusätzlich in der Ort-
schaftsverwaltung Reinhardsachsen während der ortsüblichen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus.

 Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Bekanntgabe in der be-
treffenden Gemeinde ein.

 Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebietskarte auf der Inter- 
netseite des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfah-
ren (www.lgl-bw.de/4588) eingesehen werden.

4.  a)  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pachtrechten, werden aufgefor-
dert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten beim Landratsamt Neckar-Oden-
wald-Kreis – untere Flurbereinigungsbehörde – Präsident-Wittemann-Straße 16 
in 74722 Buchen anzumelden.

  Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet oder nachgewie-
sen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden ist.

 b)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsge-
mäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-

LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg  Büchsenstraße 54· 70174 Stuttgart 

Az.: 43-8468.02/FL- 4588/9

Flurbereinigung Walldürn-Reinhardsachsen/Kaltenbrunn (Ortslagen)  
Neckar-Odenwald-Kreis

Flurbereinigungsbeschluss
vom 09.02.2018

1. Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung die 

Flurbereinigung Walldürn-Reinhardsachsen/Kaltenbrunn (Ortslagen)

nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

Sie wird vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis - untere Flurbereinigungs-
behörde - durchgeführt. 

Das Flurbereinigungsgebiet umfasst große Teile der Gemarkungen 
Reinhardsachsen und Kaltenbrunn mit deren Ortslagen sowie die Gewanne 
„Distrikt Kehrhecke“ und „Im Berg“ der Gemarkung Glashofen.

Das Verfahren wird ungefähr begrenzt:
- im Norden durch die Landesgrenze zu Bayern,
- im Osten zunächst durch die Landesgrenze zu Bayern und im weiteren Verlauf 

durch das außerhalb liegende Flurstück Nr. 1103, Gemarkung Kaltenbrunn,
- im Südosten durch die Gemarkungsgrenze zur Gemarkung Wettersdorf,

Az.: 43-8468.02/FL- 4588/9

ÖFFENtlICHE bEkaNNtmaCHUNg

Flurbereinigung Walldürn-reinhardsachsen/kaltenbrunn (Ortslagen)  
Neckar-Odenwald-kreis

Flurbereinigungsbeschluss vom 09.02.2018

1. Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung die 

Flurbereinigung Walldürn-Reinhardsachsen/Kaltenbrunn (Ortslagen)

 nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

  Sie wird vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis – untere Flurbereinigungsbe-
hörde – durchgeführt.

 Das Flurbereinigungsgebiet umfasst große Teile der Gemarkungen Reinhardsach-
sen und Kaltenbrunn mit deren Ortslagen sowie die Gewanne „Distrikt Kehrhecke“ 
und  „Im Berg“ der Gemarkung Glashofen.

 
 Das Verfahren wird ungefähr begrenzt:
 - im Norden durch die Landesgrenze zu Bayern,
 - im Osten zunächst durch die Landesgrenze zu Bayern und im weiteren Verlauf 

durch das außerhalb liegende Flurstück Nr. 1103, Gemarkung Kaltenbrunn,
 - im Südosten durch die Gemarkungsgrenze zur Gemarkung Wettersdorf,
 - im Süden durch die außerhalb des Verfahrens liegenden Flurstücke Nr. 173, 

154/1, 155, 158, 159, 160, 162/1, 184, 186, 187/1 und 218/1 der Gemarkung Glas-
hofen,

 - im Südwesten durch die Flurstücke Nr. 2250/2 (außerhalb), 2272 (innerhalb), 
2031/1 und 2242/1 ( beide außerhalb) der Gemarkung Reinhardsachsen,

 - im Westen größtenteils durch das abgeschlossene Flurneuordnungsverfahren 
Walldürn-Gottersdorf/Reinhardsachsen sowie durch die Wegflurstücke Nr. 2458 
(außerhalb), 2432 (innerhalb), 2534 (außerhalb) und 2349 (innerhalb).

  Nicht einbezogen wird der Ferienpark  „Madonnenländchen“.

  Es wird mit einer Fläche von rd. 359 ha in dem aus der Gebietskarte vom 09.10.2017 
näher ersichtlichen Umfang festgestellt.

 Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses Beschlusses.
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gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

  Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenommen, Anlagen herge-
stellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, 
notfalls mit Zwang, wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung 
dienlich ist.

 c)  Bäume, Beerensträucher, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Fehlt die Zustimmung, 
muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

 d)  Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Waldgrundstücken 
dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung übersteigen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorge-
nommen werden. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß zu bepflanzen ist.

 e)  Wer den unter b) - d) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, kann wegen 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

 f )  Neben den unter 4 a) bis d) genannten Einschränkungen gelten die Beschrän-
kungen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz sowie dem Natur-
schutzrecht (z. B. Dauergrünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) 
unverändert weiter.

5.   rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Büchsenstraße 54, 70174 
Stuttgart, eingelegt werden. 

gez. Reinhard Wagner, Abteilungsdirektor                 DS

Umpfenbacher Straße 2 z 63930 Richelbach z info@lackiererei-schlegel.de z www.lackiererei-schlegel.de 

Krautäcker 1  z  97892 Kreuzwertheim  z  Tel. 0 93 42 - 93 45 125

Lackier- / Karosseriearbeiten
Unfallinstandsetzung
Steinschlag- / Autoglasreparatur
Lack- / Innenraumpflege
Gutachtenerstellung
Service nach Herstellervorgaben
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1 Optional ab Ausstattungsvariante Style. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Freiheit leben.  
Wie du es willst.
Mit allem, was dir gefällt – z.B. Auspark- und Toter-Winkel-Assistent1, 
Voll-LED-Scheinwerfer1 und Parklenkassistent1. Jetzt bei uns Probe fahren.

Do your
thing.

Der neue SEAT Arona.
Ab 15.990 €*.

SEAT Arona Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,1–4,0 l/100 km;  
CO2-Emissionen: kombiniert 115–105 g/km. CO2-Effizienzklassen: B–A.

* Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH. 
Händlerpreis auf Anfrage.
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Winterrabatt – Markisen zum Winterpreis!

Erwin
Helmstetter
Erfstraße 30 z 63927 Bürgstadt
Tel. 09371 7364 z Fax 09371 69212 z helmstetter_rollladen@email.de

ehSeit über 55 Jahren!

63928 Eichenbühl, Etterweg 1, Telefon 0 93 71/60 86
E-Mail: Berres-Hirsch@t-online.de

Plaketten fällig?
Wird erledigt!
Was sein muss, muss sein.
Ohne die gesetzlich vorgeschriebene
Hauptuntersuchung gibt's  keine
neue Plakette. Gehen Sie den
bequemeren Weg.
Kommen Sie zu uns zur DEKRA-Abnahme.
Noch Fragen? Anrufen und anmelden.

Jeden Donnerstag ist Plakettentag!

Hauptstr. 161, 63928 Eichenbühl
= 0 93 71 / 9 47 35 50

Aktionswoche „Gutes aus dem Meer“
vom 17. - 24. Mai 2009
mit Meeresfrüchtesalat, Scampi, 
Fischsuppe, Muscheln ...

Hauptstraße 161
63928 Eichenbühl
Telefon: 0 93 71 / 6 50 29 93
www.gasthaus-zum-ritter.de

Öffnungszeiten ab Mai:
Mo.-Do. 17:00 - 24:00 Uhr* 
Fr. 16:00 - 02:00 Uhr*
Sa. 11:00 - 02:00 Uhr
So. 10:00 - 23:00 Uhr
Feiertag: 10:00 - 24:00 Uhr

*Mittagstisch für Gruppen 
gerne auf Anfrage möglich.

Reservieren Sie rechtzeitig
für die Osterfeiertage!

An Ostersonntag
und Ostermontag

                Mittagsbuffet
     mit Suppe und Dessert

          Auf Ihr Kommen freuen sich

          die Wirtsleute vom RIttER
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Dienstag 06.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Februar (f. Alfred 

und Dorothea Romatschke und Familie (Leg.) / f. Albrecht und Anni Kling) 

Miltenberg 19:00 Glaubenskurs - Thema "Weißt Du, was Du glaubst?" - 
Pfarrhauskeller 

Mittwoch 07.03. Hl. Perpetua und hl. Felizitas
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 14:30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung im Klinikum in 

Miltenberg 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 08.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Miltenberg 18:00 Kreuzweg - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:30 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe
Mainbullau 18:30 Messfeier 

Freitag 09.03.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:30 Messfeier mit Krankensalbung bei den Johannitern 

(Tagespflege) 

Samstag 10.03.
Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Zelebrant Pater Richard - Pfarrkirche 
Breitendiel 18:30 Vorabendmesse 
Miltenberg 19:30 Go(o)d night im Jugendhaus St. Kilian 

Sonntag 11.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
Bürgstadt 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft 

Bedankung der alten Pfarrgemeinderäte und 
Begrüßung der neuen Pfarrgemeinderäte
(3. Seelenamt für  Maria Neuberger / 3. Seelenamt für Lieselotte 
Schwarz / f. Erika und Albin Neuberger / f. Maria und Hubert Münch / 
f. Theobald Reiter / f. Josef Ruhmann, Anna Gabler, Eltern und 
Geschwister / f. Alfred und Greta Hess sowie Albin und Regina Fath / 
f. Irmgard und Ingeborg Kirchgeßner / f. Günter Sonnen / f. Emmi, Anna 
und Josef Böhm / f. Sofie und Franz Ebner und verst. Angehörige) 

Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 

2018

Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 12.03.
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

Dienstag 13.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Miltenberg 19:00 Glaubenskurs - Thema "Weißt Du, was Du glaubst?" - 

Pfarrhauskeller 

Mittwoch 14.03.
Miltenberg 10:00 Messfeier mit Krankensalbung - Maria Regina 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Breitendiel 18:30 Messfeier 

Donnerstag 15.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Miltenberg 18:00 Kreuzweg - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:30 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe
Mainbullau 18:30 Fastenandacht 
Breitendiel 20:00 Taizé-Gebet 

Freitag 16.03.
Bürgstadt 18:30 „Abend der Barmherzigkeit“

Messfeier, anschl. Stille und gestaltete Anbetung (in dieser     
 Zeit Beichtgelegenheit) 

f. Irma Grittmann-Schmitt (Leg.) / f. Philipp und Martha Helmstetter und 
Sohn Herbert / f. Maria und Leo Zöller, Söhne und Schwiegertochter) 

Samstag 17.03.
Bürgstadt 14:00 Tauffeier Paul Georg Schneider
Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse (f. Agnes und Heinrich Hess und verst. Angehörige / 

f. Erich und Christoph Helmstetter und verst. Angehörige / f. Josef  und 
Elisabeth Kirchgeßner und Angehörige / f. Hedwig und Josef Schöfer und 
Angehörige / f. Katharina und Fridolin Walter und Angehörige / f. Günther 
Ruhmann, leb. und verst. Angehörige / f. Rita Kolke / f. die Verstorbenen 
der Familien Ballmann und Edelmann / f. Lebende und Verstorbene der 
Familien Nickel und Graßmann / f. die Lebenden und Verstorbenen der 
Familie Leo Baumann und Angehörige / f. Helga und Otmar Scharbert und
verst. Angehörige) 

Wenschdorf 18:30 Messfeier 

Sonntag 18.03. 5. FASTENSONNTAG
Kollekte: MISEREOR
Kollekte: Fastenopfer für Kinder

Breitendiel 9:30 Messfeier zum Patrozinium, anschließend Prozession zur 
Ortsmitte 
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  .•..Mo...9..–.11.Uhr..•..Fr..15..–.17.Uhr

Rufnr.:..Pfarrbüro.Bürgstadt............................. 21.44 Mail:.pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

. Telefax:.. .........................................94.77.31

 Pfarrer.Jan.Kölbel........................6.50.09.90. Mail:.jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrvikar.Bernd.Winter..................66.01.95. Mail:.bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
   Sprechzeit:  Donnerstag 9-10 Uhr im Pfarrhaus Bürgstadt
    oder nach Vereinbarung
 Pfarrvikar.Bede.Nwadinobi.............94.77.30 Mail:.bedemoore2000@gmail.com
 Past.-Ref..Marcus.Schuck............6.69.58.79. Mail:.marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref..Maria.Krines...............6.50.09.94. Mail:.maria.krines@bistum-wuerzburg.de
. Michael.Bailer.............................6..50..09..96. Mail:.michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Kirchenmusiker und Dekanatskantor, Sprechzeit: Dienstag bis Freitag 10  –12 Uhr sowie nach Vereinbarung

 Praktikant.Florian.Grimm....09373.5290083. Mail:.floriangrimm82@gmail.com

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Miltenberg 10:00 Familiengottesdienst mit Verabschiedung des "alten" 
Pfarrgemeinderates und Vorstellung des "neuen" 
Pfarrgemeinderates, anschließend Fastenessen - Klosterkirche

Mainbullau 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft 
Breitendiel 15:00 Andacht, anschließend Aussetzung 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 19.03. HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 
Bürgstadt 18:45 Kirchenparade
Bürgstadt 19:00 Messfeier zum Josefstag (f. Familie Josef Hess (Leg.) / f. Josef und 

Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner (Leg.) / f. Agnes 
Helmstetter (Leg.) / f. Josef und Anna Dassing und verst. Angehörige / 
f. Maria Dassing und verst. Angehörige / f. Eugen und Irmgard Reichert 
und Franz und Melanie Weigl / f. leb. und verst. Mitglieder des 
Gewerbevereins und der Kolpingfamilie) 

Dienstag 20.03.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier (f. Margareta Rosa Albert (Leg.) / f. die lebenden und 

verstorbenen Mitglieder des Kath. Frauenbundes Bürgstadt / f. Irmgard 
und Hermann Hofmann und Angehörige) 

anschl. Jahreshauptversammlung des Frauenbundes im Pfarrsaal 

Miltenberg 19:00 Glaubenskurs - Thema "Weißt Du, was Du glaubst?" - 
Pfarrhauskeller 

Das Pfarrbüro ist am Freitag, 16.03.2018 geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Mo 9-11 Uhr  · Fr 15-17 Uhr  
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrbei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…....................6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Bernd Winter..................66 01 95 Mail: bernd.winter@bistum-weurzburg.de

       SPRECHZEIT: DONNERSTAG 9-10 UHR IM PFARRHAUS BÜRGSTADT ODER NACH 

          VEREINBARUNG

Pfarrvikar Bede Nwadinobi............94 77 30 Mail: bedemoore2000@gmail.com

Past.Ref. Marcus Schuck...........6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Maria Krines..............6 50 09 94 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de

Michael Bailer............................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Kirchenmusiker und Dekantskantor, Sprechzeit: Dienstag bis Freitag 10-12 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Praktikant Florian Grimm...09373 5290083 Mail: floriangrimm82@gmail.com

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

Frühlingsanzeige zum Josefstag
Am Vorabend des Frühlingsanfangs,

Montag, 19. März 2018
treffen sich alle Interessierten sowie Josefinen und Josefs

zum  „Angießen besonderer Pflänzchen“.
Diese können auch selbst mitgebracht werden.

Verpflegung/Kraftdünger wie Weißwurst, Brezen, Starkbier etc.
wird gestellt, muss aber selbst bezahlt werden.

Harmonische Blasmusik ist umsonst.
Zum Thema „Hoch lebt das Handwerk im Frühling“

spricht wie gewohnt der „Ober-Josef“.

Veranstaltungsort: Gasthaus Centgraf, ab 19:45 Uhr

Vorher 
um 18.45 Uhr Kirchenparade ab dem historischen Rathaus

um 19.00 Uhr Gottesdienst zum Josefstag in der Neuen Kirche 

Es lädt ein: Gewerbeverein Bürgstadt
Freundlichst

Oberjosef Werner Tausch
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Dienstag                      06.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

EICH 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

Mittwoch                      07.03.                                                          Hl. Perpetua u. Hl. Felicitas  

NEUN 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                  08.03.                                                                                                        

RIED 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                          09.03.                                                                                                        

HEPP 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

RICH 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)

Samstag                       10.03.                                                                                                        

NEUN 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier

Sonntag                       11.03.                                                                                                        

RIED 8:30 Messfeier

UMPF 8:30 Messfeier

Seniorennachmittag im Schützenhaus

14:00 Beginn mit Andacht

EICH 10:00 Messfeier mit Einführung der neuen und Verabschiedung der aus-
scheidenden Mitglieder des Pfarrgemeinderates 

10:00 Kinderkirche, Beginn in der Kirche

18:00 Bußgottesdienst

HEPP 10:00 Messfeier

18:00 Bußgottesdienst

RICH 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

NEUN 18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Montag                         12.03.                                                                                                        

UMPF 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Dienstag                      13.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

EICH 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

RICH 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

Mittwoch                      14.03.                                                                                                        

EICH 6:00 Religiöse Frühschicht im Pfarrsaal

anschließend gemeinsames Frühstück

Dienstag                      06.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

EICH 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

Mittwoch                      07.03.                                                          Hl. Perpetua u. Hl. Felicitas  

NEUN 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                  08.03.                                                                                                        

RIED 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                          09.03.                                                                                                        

HEPP 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

RICH 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)

Samstag                       10.03.                                                                                                        

NEUN 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier

Sonntag                       11.03.                                                                                                        

RIED 8:30 Messfeier

UMPF 8:30 Messfeier

Seniorennachmittag im Schützenhaus

14:00 Beginn mit Andacht

EICH 10:00 Messfeier mit Einführung der neuen und Verabschiedung der aus-
scheidenden Mitglieder des Pfarrgemeinderates 

10:00 Kinderkirche, Beginn in der Kirche

18:00 Bußgottesdienst

HEPP 10:00 Messfeier

18:00 Bußgottesdienst

RICH 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

NEUN 18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Montag                         12.03.                                                                                                        

UMPF 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Dienstag                      13.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

EICH 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier   

RICH 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

Mittwoch                      14.03.                                                                                                        

EICH 6:00 Religiöse Frühschicht im Pfarrsaal

anschließend gemeinsames Frühstück

NEUN 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                  15.03.                                                                                                        

GUGG 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde  
anschließend Fastenandacht

Freitag                          16.03.                                                                                                        

HEPP 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

RICH 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

5. Fastensonntag5. Fastensonntag

Misereor-Fastenkollekte und Kinderfastenopfer

Samstag                       17.03.                                                                                                        

EICH 19:00 Messfeier  

UMPF 19:00 Messfeier

Sonntag                       18.03.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

RIED 8:30 Messfeier

NEUN 10:00 Messfeier mit Einführung der neuen und Verabschiedung 
der ausscheidenden Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Neunkirchen

mitgestaltet vom Gesangverein Einigkeit

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

SCHI 10:00 Messfeier

EICH Seniorennachmittag im Pfarrheim

14:00 Beginn mit einer Andacht

UMPF 18:00 Bußgottesdienst

Montag                         19.03.                             Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria  

UMPF 19:00 Messfeier

EICH 18.45 Kirchenparade von KAB u. Kolping

19:00 Messfeier  

anschließend Josefsfeier im Pfarrheim

Dienstag                      20.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

RICH 19:00 Messfeier

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

NEUN 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                  15.03.                                                                                                        

GUGG 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde  
anschließend Fastenandacht

Freitag                          16.03.                                                                                                        

HEPP 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

RICH 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

5. Fastensonntag5. Fastensonntag

Misereor-Fastenkollekte und Kinderfastenopfer

Samstag                       17.03.                                                                                                        

EICH 19:00 Messfeier  

UMPF 19:00 Messfeier

Sonntag                       18.03.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

RIED 8:30 Messfeier

NEUN 10:00 Messfeier mit Einführung der neuen und Verabschiedung 
der ausscheidenden Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Neunkirchen

mitgestaltet vom Gesangverein Einigkeit

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

SCHI 10:00 Messfeier

EICH Seniorennachmittag im Pfarrheim

14:00 Beginn mit einer Andacht

UMPF 18:00 Bußgottesdienst

Montag                         19.03.                             Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria  

UMPF 19:00 Messfeier

EICH 18.45 Kirchenparade von KAB u. Kolping

19:00 Messfeier  

anschließend Josefsfeier im Pfarrheim

Dienstag                      20.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

RICH 19:00 Messfeier

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

NEUN 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                  15.03.                                                                                                        

GUGG 19:00 Messfeier

SCHI 19:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde  
anschließend Fastenandacht

Freitag                          16.03.                                                                                                        

HEPP 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

RICH 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

5. Fastensonntag5. Fastensonntag

Misereor-Fastenkollekte und Kinderfastenopfer

Samstag                       17.03.                                                                                                        

EICH 19:00 Messfeier  

UMPF 19:00 Messfeier

Sonntag                       18.03.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

RIED 8:30 Messfeier

NEUN 10:00 Messfeier mit Einführung der neuen und Verabschiedung 
der ausscheidenden Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Pfarrei 
Neunkirchen

mitgestaltet vom Gesangverein Einigkeit

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

SCHI 10:00 Messfeier

EICH Seniorennachmittag im Pfarrheim

14:00 Beginn mit einer Andacht

UMPF 18:00 Bußgottesdienst

Montag                         19.03.                             Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria  

UMPF 19:00 Messfeier

EICH 18.45 Kirchenparade von KAB u. Kolping

19:00 Messfeier  

anschließend Josefsfeier im Pfarrheim

Dienstag                      20.03.                                                                                                        

RIED 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

RICH 19:00 Messfeier

WIND 19:00 Fasten-/Kreuzwegandacht
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VERANSTALTUNGEN

DO 08.03. 14.00 NEUN, Senior/innen Treff im Gasthaus „Adler“

SO 11.03. 14.00 UMPF, Seniorennachmittag im Schützenhaus, Beginn mit 
einer Andacht

SO 11.03. 14.30 EICH, Treffen der Klapperkinder im Pfarrheim (Miniraum). 
Bitte Klapperkasten mitbringen.

DI 13.03. 15.00 EICH, Frauenbund, Treffen im Sportheim zum Starkbier

MI 14.03. 6.00 EICH, Religiöse Frühschicht im Pfarrheim, anschl. Frühstück

MI 14.03. 20.00 HEPP, Konstituierende Sitzung des Pfarrgemeinderates im Pfarrheim

SA 17.03. EICH, Kolping-Kleidersammlung 

SO 18.03. 14.00 EICH, Seniorennachmittag im Pfarrheim, Beginn mit einer 
Andacht

MO 19.03. 15.00 RIED, Seniorennachmittag im Gemeinschaftshaus

MO 19.03. 18.45 EICH, Kolping, Kirchenparade Kolping und KAB, 19.00 Messfeier, 
anschließend Josefsfeier im Pfarrheim

DI 20.03. 9.00 HEPP, Große Kirchenreinigung. Es wäre schön, wenn sich auch die 
Eltern der Kommunionkinder beteiligen würden. 
Auch am Nachmittag ab 14 Uhr werden noch Helfer benötigt.

DI 20.03. 20.00 RIED, Konstituierde Sitzung des Pfarrgemeinderates im 
Gemeinschaftshaus

VERANSTALTUNGEN

DO 08.03. 14.00 NEUN, Senior/innen Treff im Gasthaus „Adler“

SO 11.03. 14.00 UMPF, Seniorennachmittag im Schützenhaus, Beginn mit 
einer Andacht

SO 11.03. 14.30 EICH, Treffen der Klapperkinder im Pfarrheim (Miniraum). 
Bitte Klapperkasten mitbringen.

DI 13.03. 15.00 EICH, Frauenbund, Treffen im Sportheim zum Starkbier

MI 14.03. 6.00 EICH, Religiöse Frühschicht im Pfarrheim, anschl. Frühstück

MI 14.03. 20.00 HEPP, Konstituierende Sitzung des Pfarrgemeinderates im Pfarrheim

SA 17.03. EICH, Kolping-Kleidersammlung 

SO 18.03. 14.00 EICH, Seniorennachmittag im Pfarrheim, Beginn mit einer 
Andacht

MO 19.03. 15.00 RIED, Seniorennachmittag im Gemeinschaftshaus

MO 19.03. 18.45 EICH, Kolping, Kirchenparade Kolping und KAB, 19.00 Messfeier, 
anschließend Josefsfeier im Pfarrheim

DI 20.03. 9.00 HEPP, Große Kirchenreinigung. Es wäre schön, wenn sich auch die 
Eltern der Kommunionkinder beteiligen würden. 
Auch am Nachmittag ab 14 Uhr werden noch Helfer benötigt.

DI 20.03. 20.00 RIED, Konstituierde Sitzung des Pfarrgemeinderates im 
GemeinschaftshausPfarreiengemeinschaft st. antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrbüro geöffnet:   Montag  ........................................................ 14.00 – 18.00 Uhr
   Dienstag ..........................................................8.00 – 12.00 Uhr
   Donnerstag ................................................. 10.00 – 14.00 Uhr
   Freitag ..............................................................8.00 – 12.00 Uhr

seelsorger  Pfarrer artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 Mo. bis Mi. und Fr. vormittags i.d.R. erreichbar.
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Evang.-luth. kirchengemeinde miltenberg
Dienstag, 06.03. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet im Gemeindehaus
Sonntag, 11.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Montag, 12.03. 20.00 Uhr Ökumenische Bibelwoche 2018, veranstaltet
  von der ACK Miltenberg:
  „Zwischen dir und mir“ – Liebeslieder in der Bibel,
  Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg,
  Pfr. Peter Neubert,
  im Franziskushaus, Hauptstr. 60, Miltenberg
Dienstag, 13.03. 18.00 Uhr Teamerkurs
Mittwoch, 14.03. 19.30 Uhr Kirchenchorsingkreis
 20.00 Uhr Ökumenische Bibelwoche 2018, veranstaltet
  von der ACK Miltenberg:
  „Zwischen dir und mir“ – Liebeslieder in der Bibel,
  Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Miltenberg,
  Pfr. Jan Kölbel,
  im Franziskushaus, Hauptstr. 60, Miltenberg
Donnerstag, 15.03. 20.00 Uhr Taizégebet in St. Josef Breitendiel
Freitag, 16.03. 20.00 Uhr Ökumenische Bibelwoche 2018, veranstaltet
  von der ACK Miltenberg:
  „Zwischen dir und mir“ – Liebeslieder in der Bibel
  Evang.-Freikirchliche Gemeinde Miltenberg,
  Lothar Leitl,
  im Franziskushaus, Hauptstr. 60, Miltenberg
Samstag, 17.03. 10.00 Uhr Konfirmanden-Samstag
 19.00 Uhr Gottesdienst am Samstagabend
Sonntag, 18.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
 10.00 Uhr Kinderkirche
Montag, 19.03. 20.00 Uhr Kontemplation

regelmäßige Veranstaltungen 

Montags, wöchentlich   16.00 Uhr   Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus 
Dienstags, wöchentlich  15.00 Uhr   Krabbelgruppe, Frau Zitzer, Tel. 9185414  
Donnerstags, wöchentl.   19.00 Uhr   Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich     18.00 Uhr   Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Veranstaltungskalender

bürgstadt
kath. Pfarrgemeinde st. margareta bürgstadt
„Junge seniorinnen und senioren“
15. März (Donnerstag) ausflug nach bretzingen
 13.00 Uhr Abfahrt an den bekannten Haltestellen
        –   Andacht in der Alten Kirche  „St. Sebastian und Vitus“
    in Bretzingen
   –   anschl. Wanderung/Fahrt nach Riedern   
   –   Einkehr im  Gasthaus  „Zum Hirschen“ in Riedern
Alle sind herzlich eingeladen.
Bitte Anmeldung bei Karin und Hermann Bretz, Tel. 5533.

Voranzeige:  Am Donnerstag, 19. April 2018 Andacht in der Kirche
 „St. Pankratius“ in Mudau, anschließend Wanderung/Fahrt um Mudau
und Einkehr im Gasthaus  „Zum Löwen“ in Mudau.

Freiwillige Feuerwehr bürgstadt
Montags um 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst. Bitte aktuellen Übungsplan
beachten unter www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine stunde Zeit!“
bürgerschaftliches Engagement in bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern 
von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

23.03.  19.00 Uhr Geselliger Abend mit Günter Meisenzahl im Pfarrsaal

kath. Frauenbund & kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9:30 Uhr – 11:00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle.

20.03.  ab 18:30 Uhr Gottesdienst/Jahreshauptversammlung
  in der Neuen Kirche/Pfarrsaal, Mühlweg 17
23.03. 15:00 – 16:30 Uhr Kinderbasteln im Pfarrsaal Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

Meine Gesundheit in guten Händen
im Gesundheitszentrum
Bürgstadt

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag    8:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geöffnet !
Samstag              9:00 - 13:00 Uhr

Kolpingstraße 2 (ehem. Möbelforum Bürgstadt)

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Behandlungspflege nach Verordnung

Pflege bei alltäglichen Verrichtungen

Verhinderungspflege stunden- / tageweise

Organisation von Dienstleistungen

Sofortversorgung bei akutem Bedarf

Einbeziehung von Umfeld und Angehörigen

Erstellung eines Kostenvoranschlages

Wundberatung

Kundenorientierte Besuchszeiten

www.am-schoensten-daheim.de

0 93 71 - 94 73 30 oder 0 93 71 - 97 22 22

„Am schönsten ist es daheim!“ Bayerisches
Rotes
KreuzAmbulante Pflege rund um die Uhr - Genießen Sie

wundervolle Zeit in Ihren vier Wänden
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Veranstaltungskalender

... bürgstadt

schützenverein
10.03.  Dartturnier

kolpingsfamilie
17.03.  ab 08:30 Uhr Kleidersammlung
  Treffpunkt um 8:30 Uhr an der Tabakhalle

Obst- und gartenbauverein
08.03. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Vorstand-
 schaft in der Churfrankenvinothek
17.03. 09:00 Uhr Rosenschnittkurs im Rosengarten

tV bürgstadt – Handball
10.03. mini 1 und mini anfänger  1 + 2 + 3
 abschlussturniere des bezirks Odenwald/spessart 
 13:30  Weibl. Jgd. D 1 : TV Glattbach Bürgstadt

 14:30  Männl. Jgd. D  : HSG Bachgau 2 ak Miltenberg

 15:15 13:45 HSG Aschafftal : Männl. Jgd. E Kulur- und Sportpark Hösbach

 16:15 14:45 TV Haibach : Weibl. Jgd. A Sph. Am Hohen Kreuz Haibach

10.03. 16:15 14:45 HSG Bachgau : Männl. Jgd. C  Welzbach-Halle Großostheim

 17:30 15:45 TSV Kirch-Brombach 2  :  Männer Sporthalle Brombachtal

11:03. mini 1 und mini anfänger  1 + 2 + 3
 abschlussturniere des bezirks Odenwald/spessart 
 11:00 09:30 TV Schaafheim 2 ak : Weibl. Jgd. D 2 Gemeindesporth. Schaafheim

 13:45 12:15 HSG Aschafftal : Weibl. Jgd. C 1 Kultur- und Sportpark Hösbach

 16:00  Männl. Jgd. B : HSG Aschafftal Kirchzell

 16:30 15:00 HSG Bachgau 2 ak : Weibl. Jgd. C 1 Welzbach-Halle Großostheim

 18:00 15:30 TSG Offenbach/Bürgel :  Damen 1 ESO Sportfabrik Bürgel

17.03. 15:15   Weibl. Jgd. A : JSG Hörstein/Michelbach Miltenberg

 16:00 14:15 JSG Hörstein/Michelbach  :  Männl. Jgd. B Kahltalhalle Michelbach

 17:15  Damen 1 : HSG Bensheim/Auerbach 2 Miltenberg

 19:30   Männer : TV Haibach Miltenberg

18.03. 15:00   Männl. Jgd. C : HSG Stockstadt/Mainaschaff Kirchzell

Veranstaltungskalender

... bürgstadt
gewerbeverein
19.03. Josefstag

sPd-Ortsverband
21.03.  19:00 Uhr Generalversammlung bei Pietro, Josef-Ullrich-Straße

rWk luftgewehr, schützengau maintal gauoberliga
23.03.  Trennfurt, SV 1 – Bürgstadt, SV 1

rWk luftpistole, schützengau maintal gauliga
16.03.  Trennfurt, SV 1 – Bürgstadt, SV 1

tV bürgstadt – tischtennis
Sa 10.03.2018 10:00 TG Würzburg Heidingsfeld 1 Jungen 1
Sa 10.03.2018 13:30 TV Etwashausen 1 Jungen 1
Sa 10.03.2018 16:00 Damen 1 DJK Wörth 1
Sa 10.03.2018 18:00 DJK Wörth 2 Herren 4
Sa 10.03.2018 19:00 TSV Pflaumheim 1 Herren 2
So 11.03.2018 2. KRLT der Jugend / Schüler A/B/C +
  Kreis-Mini-Meisterschaften in Bürgstadt  
Mo 12.03.2018 18:15 Jungen 2 DJK Rück-Schippach 1
Mi 14.03.2018 18:15 Jungen 3 TV Hofstetten 3
Fr 16.03.2018 19:30 Damen 2 TV Schneeberg 2
Fr 16.03.2018 19:30 Herren 4 VfL Mönchberg 3
Fr 16.03.2018 20:15 TSV Amorbach 2 Herren 5
Sa 17.03.2018 14:00 TTC Eichenbühl 1 Jungen 2
Sa 17.03.2018 16:00 Damen 1 DJK Hergolshausen 1
Sa 17.03.2018 19:00 DJK Kleinwallstadt 2 Damen 2
Sa 17.03.2018 19:00 Herren 1 FC Hösbach 2
Sa 17.03.2018 19:00 Herren 3 TSV Eintracht Eschau 2
Do 22.03.2018 19:30 DJK Wörth 3 Herren 5
Fr 23.03.2018 19:30 Damen 2 TSV Olympia Eisenbach 1
Fr 23.03.2018 20:00 SG Kleinheubach 2 Herren 4
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Veranstaltungskalender

... bürgstadt

musikverein germania 
10.03. 19:30 Uhr Starkbiertage
 im Vereinsheim, Erfstraße 33

Fränkische rebläuse
Karten für das Konzert ´18 am 24.03.2018 um 19.30 Uhr sind erhältlich
in Bürgstadt bei Fotokunst Unart, in Miltenberg bei Casa Rossa oder unter
kartenfraenkische-reblaeuse.de und bei allen Musiker/innen.

FC bürgstadt
10.03. 16:00 U19 Kreisliga
  (SG)FC Bürgst./SC Freudenb. U19 - (SG)FSV Michelbach Bürgstadt
11.03. 15:00 Herren A-Klasse
  FC Heppdiel - FC Bürgstadt II  Heppdiel
11.03. 15:00 Herren Kreisklasse
  TuS Röllfeld - FC Bürgstadt  Röllfeld
17.03. 13:15 U13 Kreisklasse
  JFG Vorspessart - (SG)FC Bürgst./SC Freudenberg U13 Hausen
17.03. 14:00 U15 Gruppe
  JFG Churfranken 2 - (SG)FC Bürgst./SC Freudenberg U15 Röllfeld
17.03. 16:00 U19 Kreisliga
  JFG Churfranken - (SG)FC Bürgst./SC Freudenberg U19 Kleinheubach
18.03. 13:00 Herren A-Klasse
  FC Bürgstadt II - SG Eintracht Kleinheubach Bürgstadt
18.03. 15:00 Herren Kreisklasse
  FC Bürgstadt - SV Faulbach  Bürgstadt
21.03. 18:00 U13 Kreisklasse
  (SG)FC Bürgst./SC Freudenb. U13 - JFG Team Spessart Bürgstadt

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 

        Häckerwoche
                 bei Bundschuh‘s im »Hirschen«
       in Riedern, Tel. 0  93  78 / 357

       von  Mittwoch, 07. März 2018
       bis einschl.  Montag, 12. März 2018
       Täglich ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

            Es freut sich auf Ihren Besuch   Fam.Bundschuh
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Veranstaltungskalender

Neunkirchen

Erftal-grundschule Eichenbühl
10.03. 10:00 und 14:00 Uhr   Schüleraufführungen im Zirkuszelt
 an der Schule. Nach einer Trainingswoche mit der Circus-Familie
 Lauenburger präsentieren die Schülerinnen und Schüler der
 Erftal-Grundschule Eichenbühl ein Zirkusprogramm.
 Der Elternbeirat bewirtet in der Pause.

14.03. Schuleinschreibung Schulanfänger 2018 /19

gesangverein Umpfenbach
11.03.  14:00 Uhr Seniorennachmittag im Schützenhaus Umpfenbach

Feuerwehr Neunkirchen
08.03.  19:30 Uhr  3. Übung
18.03.  Generalversammlung im Gasthaus Adler
22.03.  19:30 Uhr  4. Übung

sV richelbach
23.-25.03.    Salvatorwochenende

Freiwillige Feuerwehr Umpfenbach
18.03.  Übung Mannschaft 

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach ............................. 09371 6694904

mehr Infos entnehmen sie bitte unserem Faltblatt.
besuchen sie uns auf unserer Internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de

Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen
08.03.  19:30 Uhr   3. Übung
22.03.  19:30 Uhr   4. Übung

Freiwillige Feuerwehr richelbach
20.03.  19:30 Uhr   2. Übung

Bitte beachten!
Das nächste Amtsblatt erscheint 

am 20. März 2018 als Ausgabe zum

am Sonntag, 25.  März 2018 in Bürgstadt

Abgabeschluss:
Freitag, 9. März 2018, 12.00 Uhr

Josefsmarkt
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Veranstaltungskalender

Eichenbühl
Erftal-grundschule Eichenbühl
10.03. 10:00 und 14:00 Uhr Schüleraufführungen im Zirkuszelt
 an der Schule. Nach einer Trainingswoche mit der Circus-Familie
 Lauenburger präsentieren die Schülerinnen und Schüler
 der Erftal-Grundschule Eichenbühl ein Zirkusprogramm.
 Der Elternbeirat bewirtet in der Pause.

14.03. Schuleinschreibung Schulanfänger 2018 /19

sPd/UWg 
12.03. ab 19:00  Uhr Mitgliedertreffen beim Starkbier
 im VFB-Sportheim des FC Heppdiel
10.03. 19:00 Uhr  Generalversammlung im Sportheim des FC Heppdiel

Vfb Eichenbühl e.V.
12.-16.03. Starkbierwoche im Sportheim des VfB Eichenbühl
23.03. 19:30 Uhr Generalversammlung im Sportheim des VfB Eichenbühl

Freiwillige Feuerwehr Heppdiel
17.03.  19:30 Uhr Generalversammlung im Gasthaus  „Rose“, Heppdiel

Freiwillige Feuerwehr Pfohlbach
17.03.  Generalversammlung

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Eichenbühl ................................................................................................ 09371 6694903
aus Riedern, Pfohlbach und Guggenberg ............................................. 09371 6694905
aus Heppdiel, Windischbuchen, Schippach und Berndiel ............... 09371 6694906

besuchen sie uns auf unserer Internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de
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Veranstaltungskalender

Eichenbühl

kolpingsfamilie Eichenbühl
19.03.  Josefstag

Chorvereiniung Eichenbühl
20.03. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung mit Ehrungen
 im Gasthaus  „Zum Ritter“, Eichenbühl

motorsportclub Erftal
09.03.  19:30 Uhr Clubabend

musikverein riedern
17.03.     19.00 Uhr Generalversammlung im Gasthaus  „Zum Hirschen“, Riedern

sportverein riedern
08.03. Infoabend um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus
14.03.  Wanderung im Mühlental bei Hasloch, Einkehr in der Schleifmühle,
 Abfahrt um 14.30 Uhr, Fahrtkosten 2,50 €
21.03. Fahrt ins Wonnemar Marktheidenfeld, Abfahrt um 9.30 Uhr

allgemein
deutsche rentenversicherung – sprechtage in miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
statt. Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371 501-152, montags – mitt-
wochs von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und frei-
tags von 8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durch-
geben. 
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Veranstaltungskalender

allgemein
ZENtEC – 21.03.2018 
Jeden 3. Mittwoch im Monat bieten ehemalige Wirtschaftsexperten Existenz- 
gründern und mittelständischen Unternehmen honorarfreie Beratung an. 
Zu den Beratungsschwerpunkten zählen u. a.: Planung- und Finanzierung, 
Rechnungswesen, Optimierung von Organisationsabläufen, Produktion, Ver-
trieb und Marketing sowie Personalwesen, Aus- und Weiterbildung.
Auch die Existenzsicherung und die Unternehmensnachfolge sind Themen
der Sprechtage.
Die jeweils einstündigen Beratungsgespräche finden im Zeitraum von 09:00
bis 12:00 Uhr in den Räumen der ZENTEC GmbH statt.

Veranstaltungen der VHs miltenberg

sonntag, 11.03.2018, 19.00 Uhr
der mann am klavier – Hommage an Paul kuhn zum 90. geburtstag
Veranstalter: Stilvolle Gastkunst in Kooperation mit der Stadt Miltenberg 
Ort: Altes Rathaus, Erdgeschosshalle, Miltenberg
Eintritt: Vorverkauf 26,00 €, Abendkasse 30,00 € (inkl. ein Glas Sekt)
Kartenvorverkauf:  Tourist Info, Engelplatz 69, Rathaus, Miltenberg (Telefon:
09371/404  -119), Birgitte Funk (06021/25204) sowie Geschäftsstellen des
Main-Echo und des Boten vom Untermain

montag, 12.03.2018, 19:00 Uhr
Nachvollziehbares traurigsein oder behandlungsbedürftige depression: 
Erkennen und behandeln, Vortrag von Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Menke,
Universitätsklinikum Würzburg
Veranstalter:  vhs Miltenberg in Kooperation mit dem Unibund Würzburg
Gebühr:  Eintritt frei; Ort: Altes Rathaus, Bürgersaal, Hauptstr.137, Miltenberg 

sonntag, 18.03.2018, 10:00 Uhr
lehrjahre sind keine Herrenjahre – miltenberg, mittenwald und london, 
der geigen wegen vorgestellt vom miltenberger geigenbauer Hellmut lang                                                        
Veranstalter: vhs Miltenberg in Zusammenarbeit mit dem Museum.Stadt.Milten-
berg; Ort: Museum.Stadt.Miltenberg; Gebühr: Eintritt frei (Spenden erbeten!)

Kreuzbund Miltenberg 

(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09392/98937

Frauengesprächskreis:

letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.016 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 6/2018 bis 
Freitag, den 09. März, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, Große 
Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

10./11.03. ZA Klaus Patzke, Miltenberger Straße 23, Bürgstadt, 09371/80124
17./18.03. Dr. Stefan Ries, Hauptstraße 66, Stadtprozelten, 09392/7015

06.03. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
07.03. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
08.03. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
09.03. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
10.03. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
11.03. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
12.03. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
13.03. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
14.03. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
15.03. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
16.03. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
17.03. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
18.03. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
19.03. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
20.03. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
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